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Verantw. f. d. Schrift Paul Lange.

Nr . 70 Diez, SRfonto« den 31 März 1910 59 Aadraang

Mmtttkyer .
J .-Nr . 2961. II. Diez , den 24. März 1919.

An die Herren Bürgermeister
der besetzten Gemeinden.

Betrifft die Ausführung der Schutzpocken-
impfung im Jahre  1919.

Unter Hinweis auf die Verfügung dom 2. Mai 1900
— Kreisblatt Nr . 105 — und auf die in Nr . 12 des Re¬
gierungsamtsblattes für 1901 abgedruckten Vorschriften zur
Sicherung der Ausführung des Jmpfgeschästs ersuche ich Sie,
die Jmpflisten für 1919 nunmehr aufzustellen . Die erfor¬
derlichen Formulare gehen Ihnen in den nächsten Lagen zu.

Die mstt I Gezeichneten Formulare sind für die Jmpfärzte
bestimmt und daher zunächst sorgfältig aufzubewahren . For¬
mular Vr dient zur Aufnahme der zur Erstimpfung , Formular
IV zur Aufnahme der zur Wiederimpfung vorzustellenden
Kinder.

Hiernach sind in Liste V aufzunehmen:
a . alle 1917 und früher geborenen Kinder , welche entweder

noch garnicht oder ohne genügenden Erfolg geimpft worden
sind,

b. alle im Jahre 1918 geborenen noch lebenden Kinder
einschl. der zugezogenen.

In die Wiederimpfungsliste (Formular IV) gehören:
a . alle 1906 oder früher geborenen und noch gar nicht oder

ohne genügenden Erfolg wiedergeimpsten Zöglinge von
öffentlichen oder Privatlehranstalten , und

b. die 1907 geborenen Zöglinge solcher Lehranstalten.
Es wird erwartet , daß alle unter a erwähnten Jmpf-

pflichtigen aus den Duplikatslisten der Vorjahre sorgfältig
in die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes z. B.
im Vorjahre zurückoestellt, ohne Erfolg geimpft etc . Über¬
trägen werden und .in Spalte 6 die Zahl der vorangegangenen
erfolglosen Impfungen genau angegeben wird.

Bei Wegzügen ist in der letzten Spalte der neue Wohn¬
ort des Impflings anzugeben und weiter anzuführen , wann
die Ueberweisung stattgefunden hat.

Im übrigen lvird wegen Ausfüllung der Listen auf die
den Formularen vorgedruckten Bemerkungen Bezug genommen.

Die Listen sind doppelt aufzustellen . Ueber das Ge¬
samtergebnis ist je eine Uebersicht nach Formular VIII urid
IX ebenfalls in doppelter Ausfertigung anzufertigen und
demnächst, spätestens aber bis zum 1. Oktober d. Js . bestimmt
unter Beifügung der ärztlichen Zeugnisse über etwaige Be¬
freiungen und einer Anzeige über etwa ergangene richterliche
Entscheidungen wegen Nichtgestellungen von Impflingen ein¬
zusenden.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die ihnen nach
den Vorschriften unter IV der , eingangs erwähnten Bestim¬
mungen über die Sicherung der Ausführung des Jmpfgeschästs
zufallenden Obliegenheiten rechtzeitig und sorgfältig wahr-
zunehmen , besonders für Bereitstellung geeigneter reinlicher
Jmpflokale Sorge zu tragen und den Eltern der Impflinge
rechtzeitig gedruckte Vorladungen (die auf der Rückseite mit
den vorgeschriebenen Verhaltungsmaßregeln versehen sind) zu-
gchen zu lassen.

Die Vordrucke für die Vorladungen gehen Ihnen mit den
übrigen Formularen zu.

Schließlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß
die Ausfüllung der Jmpflisten während des Jmpfgeschästs
und die Tlusfertigung der Impfscheine nicht Sache des Jmpf-
arztes , sondern des Bürgermeisters ist und deshalb von diesem
oder von ihm bestellten Personen wahrzunehmen ist. (Die
durch Beschaffung von Sch,reibhülfe entstehenden Kosten fallen
der Gemeindekasse zur Last.) Weiter wird daran erinnert , daß
der Bürgermeister oder dessen Stellvertreter , und wenn Wieder¬
impflinge zur Vorstellung gelangen , auch ein Lehrer , der
rechtzeitig von dem Impftermin in Kenntnis zu setzen ist,
in den Impf - und Nachschauterminen anwesend sein müssen.
Für Waschgelegenheit — zwei Waschschüsseln nebst Seife und
Handtuch — muß gesorgt sein. Zur ordnungsmäßigen Aus¬
führung des Jmpfgeschästs ist die genaueste Befolgung der
gegebenen Bestimmungen unerläßlich.

Die Festsetzung der Impftermine wird demnächst im Kreis¬
blatt bekannt gegeben werden.

Bis zum 15. April ds . Jrs . sind mir die ordnungsmäßig
aufgestellten Jmpflisten zur Prüfung vorzulegen . -

Der Landrat.
Thon.

* * m

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkreiseS.

A . Graignic,  Rittmeister.

J .-Nr . II. 3002. Diez , den 26. März 1919.
«ekanntmachnng.

Ter Landwirt Wilhelm Fischer in Ebertshausen ist zum
Bürgermeister dieser Gemeinde auf die gesetzmäßige achtjährige
Amtsdauer , beginnend mit dem heutigen Tage , gewählt und
von mir bestätigt worden.

Der Landrat.
Thon . -

* . *

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkreiseS

A. Graignic,  Rittmeister.

AeLebe,Haag,30. «totBevöli«j»n§-Ka
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Bekanntmachung

betreffend die Nacheichung der Matze und Gewichte.
Gemätz § 11 der Matz- und Gewichtsordnung vom 3V.

Mai 1908 müssen die dem eichpflichtigen Verkehre dienenden
Meßgeräte, wie Längen- und Flüssigkeitsmatze, Meßwerkzeuge,
Hohlmaße, Gewichte und Wagen unter 3000 Kg. Tragfähig¬
keit alle 2 Jahre zur Nacheichung vorgelegt werden.

Bei der Nacheichungw.erden die Meßgeräte auf ihre Ver¬
kehrsfähigkeit geprüft und dann neben dem Eichstempel mit
dem Jahreszeichen versehen. Unbrauchbare oder unzulässig
befundene Meßgeräte werden mit kassiertem Stempel dem
Eigentümer zurückgegeben, irgend eine Bestrafung tritt hierbei
nicht ein.

Im Unterlahnkreise wird die Nacheichung in den Orten:
Diez, Altendiez, Aull, Heistenbach, Hambach, Gückingen, Freien¬
diez und Birlenbach jn der Zeit bis zum 30. April ds. Jrs.
durchgeführt.

Tie genauen Tage und Stunden , in welchen die Gegen¬
stände aus den einzelnen Gemeinden im Eichamt vorzulegen
sind, werden durch die Eichbeamten den Bürgermeistern recht¬
zeitig mitgeteilt werden. Zwecks ordnungsmäßiger Durchfüh¬
rung der Nacheichung sind dann diese Termine innezuhalten.

Alle Gewerbetreibenden, Großhandlungen, Fabrikbetriebe
und Landwirte, sofern sie irgendwelche Erzeugnisse nach Maß-
oder Gewicht verkaufen oder den Umfang von Leistungen
dadurch bestimmen, werden hierdurch aufgefordert, ihre eich¬
pflichtigen Meßgeräte in dem Eichamt zur festgesetzten Zeit
gereinigt vorzulegen.- Ungereinigte Gegenstände werden zu¬
rückgewiesen.

Tie Nacheichung nicht transportabler Meßgeräte (z. B-
Viehwagen) kann ans gemeinsamen Rundgängen des Eich¬
meisters am Standort erfolgen. Jn diesen Fällen sind ent¬
sprechende Anträge beim Eichbeamten zu stellen und es wer-
den dann außer den Eichgebühren für jeden beanspruchten Be¬
amten, für jeden angefangenen Tag und von jedem Antrag¬
steller Zuschläge von 1 Mark erhoben. Auch sind dann die
aus der Hin- und Rückbeförderung der Normale und Prüfnngs-
mittel entstehenden Kosten sowie die Fuhrkosten für die Hin-
und Rückreise des Eichbcamrcn auf dem Landwege zn tragen,
die Fuhrkosten aber nur dann, wenn der Prüfungsort von
dem Nacheichungsortoder von der für die Reise in Betracht
kommenden nächsten Eisenbahnhaltestelle mindestens 2 Kilo¬
meter entfernt ist.

Tie Eichgebühren sind im Eichamt direkt zu entrichten.
Nach beendeter Nacheichung werden polizeiliche Revisionen
vorgenommen werden. Gewerbetreibende usw., die von den
Nacheichungstagen keinen oder unzureichenden Gebrauch
machen, werden besonders eingehend revidiert werden. Ge¬
mäß 8 22 der Matz - und Gewichtsordnung wird
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft
bestraft , wer den Vorschriften der Maß - und
Gewichtspolizei  z uw  i d e r h a nd  e lt . Neben der Srafe
ist auf die Unbrauchbarmachungoder die Einziehung der vor¬
schriftswidrigen Meßgeräte zn erkennen, auch kann deren Ver¬
nichtung ausgesprochen werden.

Tie Ortspolizeibehörden mache ich für eine
wiederholte rechtzeitige ortsübliche Bekannt¬
machung ^meiner Anordnung verantwortlich,
einige Tage vor dem Nacheichungsterminist nochmals hierauf
aufmerksam zu machen. Soweit als nötig, sind die Betei¬
ligten von den Nacheichungsterminenbesonders— durch Boten
pp. — in Kenntnis zu setzen.

Tie Ortspolizeibehörden der vorgenannten Orte ersuche
ich außerdem unter Bezugnahme auf 8 3 der in der Sonder¬
beilage zu Nr. 3 des Regierungs-Amtsblattes für 1913 ver¬
öffentlichten Erhebuugsvorschriftvom 11. Dezember 1912 für
die sofortige Aufstellung der Eichlisten nach dem daselbst be¬
kanntgegebenen Muster 2 Sorge zu tragen. In dieselben sind
alle Besitzer eichpflichtiger Gegenstände (Gewerbetreibende und
Landwirte) einzutragen. Tie vollständig aufgestellten Eich¬
listen und die Formulare zu den Zahlungslisten sind dem
Eichamte Hierselbst umgehend vorzulegen.

Der Landrar.
£ &o *.

* « ■ :
Gesehen und genehmigt.

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
Ä. G ra i gni c, Rittmeister.

AM

Deutschland.
D Ammoniak - Not.  Die Ammomakerzeugung ist

laut Köln. Bolksztg. von 31000 Tonnen monatlich auf 18-
kis 19000 Tonnen seit der Revolution gesunken. Ter deur-
schen Landwirtschaft wird daher kaum soviel zur Verfügung
gestellt werden können, wie während des Krieges, trotzdem die
Lieferungen zur Munitionsherstellung inzwischen eingestellt
wurden . Ter M a n g e l a n Stickstoff  ist darauf zurückzu¬
führen, daß die Leistung oer Kokereien ganz gewaltig zurück-
gegangen ist und die Badische Anilin - nnd Sodafabrik in
Ludwigshafen sowie die Reichswerre, die den Stickstoff nach
dem synthetischen Verfahren Herstellen, entweder gar nichts
oder nur ganz geringe Mengen Stickstoff Herstellen können,
loeil Kohlen fehlen oder tn ihren Betrieben fortgesetzt ge¬
streikt wird . Man sieht, wie die linkende deutsche Arbeits¬
lust in ihren schädrichen Wirkungen fortwirkt und auch
vor der Landwirtschaft nicht Halt machen kann, die aus Jn-
dustrieprodukte angewiesen ist. Mögen die Arbeiter ihre
hohe Aufgabe erkennen, die deutsche Volkswirtschaft Vor völ¬
ligem Zusammenbruch zu retten!

— Eine Erklärung Lettow - Vnrbecks.  Gene¬
ral von Lettow-Vorbeck bittet um Verbreitung folgender
Erklärung : Meine Worte , die ich in einer privaten ge¬
selligen Bereinigung in Rotterdam sprach, wurden in der
Presse mehrfach entstellt wiedergegeben und werden augen¬
scheinlich dazu benutzt, mir u m st ü r z l e r i s che Bestre¬
bungen  gegen die bestehende Regierung unterzulegen.
Hierzu bemerke ich, daß ich Aeußerunaen , die solche Deu¬
tung zulassen, überhaupt nicht gemacht  habe . Um jeden
Zwwfel auszuschließen, erklärte ich am Tage meines Ein¬
treffens in Berlin dem Reichswehrminister persönlich, daß,
wenn ich jetzt meine Dienste der bestehenden Regierung zur
Verfügung stelle, dies in loyaler Weise  geschieht.

D TeuerungOzutage für d i e Beamte  n. Tie
planmäßig angestellten männlichen und weiblichen Beamten
der Staatsverwaltungen haben mit Wirkung vom 1. Januar
1919 an laufende Kriegsteuerungszulagen erhalten, die sich
nach dem jährlichen Ticnsteinkommen und nach den An¬
stellungsarten abstufen. Tie niedriger Besoldeten erhalten
höhere und die höher Besoldeten geringere Zulagen. Ein
Rechtsanspruch auf diese Zulagen ist ausdrücklich ausgeschlossen,
den gegen Entgelt beschäftigten außerplanmäßigen Beamten
und den Lohnangestellten höherer Ordnung sind solche Zu-
lwagen zugewiesen. Unverheiratete Beamte erhalten nur 80
v. H. der Grundbeträge, doch werden Ledige, die einen eigenen
Hausstand führen, den kinderlos Verheirateten gleichgestellt.
Für Kinder, die noch erwerbsunfähig sind, sind besondere
Zulagen vorgesehen. Ten in Ruhestand befindlichen unmit¬
telbaren Staatsbeamten und den Hinterbliebenen können
Kriegsbeihilfen gewährt werden. Als Mindestsatz der Kriegs¬
beihilfen sind in der Regel 50 v. H. desjenigen Betrags zu
gewähren, der dem Beamten an Kriegsteuerungszulagen zu¬
stehen würde, wenn er noch im Dienst wäre.

Holzveksteigerung.
Am Frpitag , den 4. April  1919 , mittags  1 Uhr

anfangend werden nachfolgende Hölzer öffentlich meistbietend
versteigert:

Distrikt Eisenhöll  22.
5 Rm. Nadelholznutzrollscheit2,20 Meter lang,

96 Rm. Eichennutzholzknüppel 2,20 Meter lang,
167 Rm Eichen-, Hainbuchen- und Weichholzscheit und Knüp¬

pelholz,
3160 Reiserwellen.

Abfuhrmöglichkeit nach den Landorten.
Zusammenkunft um 121/2 Uhr am Bechelner Friedhof.
O b e,r l a h n st e i n, den 28. März 1919.

$ Der Magistrat.
I V

Herber , Beigeordneter.
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